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 Veröffentlicht am 26.02.1997

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

Norm

VwGG §41 Abs1;

Rechtssatz

Die nachprüfende Kontrolle des VwGH kann sich lediglich auf den angefochtenen Bescheid und die zum Zeitpunkt der

Erlassung dieses Bescheides vorliegenden Ermittlungsergebnisse beziehen.

Schlagworte

Angenommener Sachverhalt (siehe auch Sachverhalt Neuerungsverbot Allgemein und Sachverhalt Verfahrensmängel)

Beschwerdepunkt Beschwerdebegehren Entscheidungsrahmen und Überprüfungsrahmen des VwGH Allgemein
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